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Telefon: (0451) 115 Konten des Bereiches Buchhaltung & Finanzen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

Unsere Sprechzeiten: Commerzbank IBAN: DE53 2304 0022 0035 8507 00 BIC: COBADEFF230 DE 135082828 

Montag 8.00 bis 14.00 Uhr Deutsche Bank IBAN: DE67 2307 0710 0900 0050 00 BIC: DEUTDEHH222  

Dienstag 8.00 bis 14.00 Uhr Postbank Hbg IBAN: DE36 2001 0020 0010 4002 01 BIC: PBNKDEFF Busanbindung: 

Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr Sparkasse z. L. IBAN: DE17 2305 0101 0001 0113 29 BIC: NOLADE21SPL alle zentralen Linien 

Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr Volksbank IBAN: DE97 2309 0142 0005 0083 36 BIC: GENODEF1HLU  

und nach Vereinbarung   

Internet: www.luebeck.de Scheck: nur an Hansestadt Lübeck, Buchhaltung & Finanzen, 23539 Lübeck Bitte benutzen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel 
    

    

    

. . . 

__ 

____ 

____ 

____ 

 

 
 

Hansestadt Lübeck  1.000  23539 Lübeck   Der Bürgermeister 
 

 Herrn  

 Detlev Stolzenberg 

 Vorsitzender des Ausschusses für  

 Kultur- und Denkmalpflege der  

 Lübecker Bürgerschaft  

 Schildstraße 12 

 23539 Lübeck  

 

 per E-Mail vorab  

 
 
 

  Bereich: Büro des Bürgermeisters 

  Gebäude: Breite Straße 62 

  Auskunft: Herr Jan Lindenau 

  Zimmer: 1 

  Tel. (0451) 112-1000 

  Fax (0451) 112-1009 

  E-Mail: buergermeister@luebeck.de 

  Ihr Zeichen: - 

 Ihre Nachricht vom: - 

  Mein Zeichen: jl 

  Datum: 05.10.2022

 

Sitzung des Ausschusses für Kultur- und Denkmalpflege am 26.09.2022 

Widerspruch § 47 Abs. 1 GO 

 

Sehr geehrter Herr Stolzenberg, 

in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege am 26. September 2022 wurde 

unter dem TOP 4.2 - Berichtswunsch des Vorsitzenden zum aktuellen Stand Neues 

Buddenbrookhaus - im Anschluss an die Beratung folgender Beschluss als Empfehlung an die 

Bürgerschaft gefasst: 

„Der Bürgermeister, als Bauherr des Neuen Buddenbrookhauses, wird beauftragt, den 

vorliegenden Bauantrag so zu verändern, dass die vorhandene Kfz-Durchfahrt künftig entfällt 

und mit einer neuen Raumplanung die Beschädigung der mittelalterlichen Kellergewölbe 

vermieden wird.“ 

Diesem Beschluss widerspreche ich gemäß § 47 Abs. 1 GO, verbunden mit der 

Aufforderung, den Beschluss aufzuheben. 

Begründung: 

Der TOP 4.2. war in der Tagesordnung unter der Überschrift „Berichte“ eingeordnet. Einen 

Antrag enthielt die Tagesordnung hierzu nicht. Dementsprechend wurde der Antrag zu dem 

o.g. Beschluss erst in der Sitzung gestellt und formuliert. 
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Diese Handhabung verstößt gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit, denn der Antrag wurde 

nicht öffentlich bekannt gemacht. Sowohl die Gemeindeordnung als auch die 

Geschäftsordnung der Hansestadt Lübeck sehen die Erweiterung der Tagesordnung um 

Anträge, die nicht öffentlich bekannt gemacht wurden, nur im Wege der Dringlichkeit vor. Über 

die Dringlichkeit ist zuvor abzustimmen (§ 34 Abs. 4 Satz 4 GO, § 7 Abs. 4 GeschO). 

Eine Erweiterung der Tagesordnung im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung durch den 

Ausschuss hat ausweislich des vorliegenden Protokollentwurfs nicht stattgefunden. Folglich 

hätte über den Antrag in der Sitzung nicht abgestimmt werden dürfen. Der Beschluss ist somit 

rechtswidrig. 

Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass der Antrag auch ganz offensichtlich die 

Voraussetzungen für eine Dringlichkeit nicht erfüllt und darüber hinaus rechtswidrig ist. Denn 

er bezweckt einen Auftrag an den Bürgermeister, den dieser derzeit weder in rechtlicher noch 

in tatsächlicher Hinsicht erfüllen kann. Ein Verzicht auf die Kfz-Zufahrt ist zurzeit nicht möglich, 

weil diese als Rettungsweg für die Feuerwehr unbedingt erhalten bleiben muss. Darüber hinaus 

bestehen Grunddienstbarkeiten zugunsten der Anlieger für die Nutzung der Zufahrt. Eine 

Planung des Buddenbrookhauses kann sich über diese Fakten nicht hinwegsetzen. Folglich 

müsste erst einmal zu klären sein, wie der Bürgermeister dem Auftrag trotz der genannten 

Hindernisse nachkommen soll. Ein Antrag, der darauf abzielt, etwas Unmögliches zu verlangen, 

ist rechtswidrig und kann schon gar nicht als dringlich eingestuft werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Jan Lindenau 

Bürgermeister  
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